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I. Allgemeines 

§ 1 Vereins und Verbandszugehörigkeit 

1. Die Handballabteilung ist eine Abteilung des Turn- und Sportvereins Hirsau 1879 e.V.  

2. Die Abteilung ist Mitglied des Handballverbandes Württemberg, Bezirk VI Nagold. 

3.  Spielgemeinschaften mit einem anderen Verein bzw. Vereinen im Bereich der aktiven Mannschaften 

bedürfen der Zustimmung der Abteilungsversammlung, im Jugendbereich  der des Abteilungsausschusses.  

Hierzu ist jeweils eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten  erforderlich. 

§ 2 Geltungsbereich 

1. Die Beschlüsse des Ausschusses bzw. der Abteilungsversammlung sind soweit sie der Zustimmung des 

Vorstandes bzw. der Hauptversammlung bedürfen nicht nichtig. Sie werden jedoch erst mit der 

entsprechenden Zustimmung rechtskräftig. 

2. Beschlüsse, die gegen die Satzung, Spiel- oder Rechtsordnung des maßgeblichen Handballverbands bzw. 

DHB oder des Vereins verstoßen sind nichtig. In Zweifelsfällen ist der Bezirksrechtswart  anzurufen.  

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Handballabteilung ist eine Mitgliedschaft im TSV Hirsau 1879 

e.V. 

2. Mitglieder sind alle Spieler und passiven Mitglieder der Abteilung. Hierüber ist vom Schriftführer der 

Handballabteilung und/oder Kassier des Hauptvereins  ein Verzeichnis zu führen. Eine Mitgliedschaft ist 

stets anzunehmen, wenn ein gültiger Spielerpass vorhanden ist. 

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, eigenen Antrag bei passiven Mitglieder und Ausschluss durch den 

Ausschuss. Für einen Ausschluss ist die 2/3 Mehrheit der Mitglieder des  Ausschusses erforderlich. 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

Die Abteilung kann Abteilungsbeiträge verlangen. Ein solcher Antrag bedarf jedoch der 2/3 Mehrheit der 

anwesenden Stimmberechtigten der Abteilungsversammlung. 

§  5 Straf- und Bußgeldvorschriften 

Der Ausschuss kann Straf- und Bußgeldvorschriften mit einer 2/3 - Mehrheit der Mitglieder erlassen. 
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II. Organe und Aufgaben  

§ 6 Abteilungsversammlung 

2. (1) Die Amtszeit der Ausschussmitglieder beträgt zwei Jahre. Neuwahlen sind im Rahmen der 

Abteilungsversammlung durchzuführen. 

 Im rollierenden System werden gewählt: 

 a1) Gruppe I: Abteilungsleiter, Jugendleiter, Schriftführer (stv. Pressewart), Präsident, (ungerade Jahre) 

 a2) Gruppe II: stellvertretende(r) Abteilungsleiter, Kassier, Wirtschaftsführer, (gerade Jahre) 

2. (2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben und Entscheidungsfindung können von Ausschuss Beisitzer berufen 

werden. Diese sind jährlich von der Abteilungsversammlung zu bestätigt. 

 

3. Der Termin der Abteilungsversammlung ist rechtzeitig (14 Tage) im Mitteilungsblatt der Gemeinde  und 

außerdem in der Tagespresse bekannt zu geben. 

4. In der Abteilungsversammlung sind von allen Ressortleitern Berichte abzugeben. 

5. Stimmberechtigt sind alle Abteilungsmitglieder, die volljährig sind. 

§ 7 Abteilungsausschuss 

1. Der Abteilungsausschuss besteht also aus: 

a) Abteilungsleiter 

b) Stellvertretenden Abteilungsleiter 

c) Dem Präsidenten, 

d)  Kassier 

e) Wirtschaftsführer 

f) Jugendleiter 

g) Schriftführer 

 

Eine Besetzung verschiedener Positionen in Personalunion ist möglich. 

2. Ausschusssitzungen sind möglichst schriftlich, mindestens einmal im Quartal einzuberufen. 

3. Im Ausschuss sind über sämtliche Angelegenheiten  der Abteilung Beschlüsse zu fassen, soweit hierfür nicht 

die Abteilungsversammlung zuständig ist. 

Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu erstellen. Die Niederschriften sind bei der Kassenprüfung 

vorzulegen. 

Sofern nichts anders beschlossen wird, sind im Ausschuss beratene Angelegenheiten und Beschlüsse 

vertraulich zu behandeln. 

4. Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 




